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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/18/0856 E 20. Juli 1995 RS 5

Stammrechtssatz

Auch bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltsverbotes ist die Behörde nicht an die vom Gericht zur

Frage der gem § 43 Abs 1 StGB festgesetzten Dauer der Probezeit angestellten Erwägungen gebunden (Hinweis E

4.5.1994, 94/18/0180).
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